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Landesbauverordnung .

ll . Allgemeine Bauvorſchriften .
1 . Verordnung des Miniſteriums des Innern vom

5 . Mai 1869 , die Handhabung der Baupolizei
betreffend .

( Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . S . 125 . )

Auf Grund des § 116 des Polizeiſtrafgeſetzbuches wird
bezüglich der Handhabung der Baupolizei verordnet :

I . Allgemeine Beſtimmungen .
§ 1. Für die Herſtellung und Unterhaltung von Hoch⸗

bauten find fortan neben den bereits beſtehenden geſetzlichen
Vorſchriften , insbeſondere der Sätze 653 bis 682 des Land⸗

Weihts,der § 8 108 , 110144/,117f ( 41888/19 , 125 „ 126
127 * , 128 “ , 130“3, 131 , 132 des Polizeiſtrafgeſetzbuches , der

8§ 10 —16 des Gewerbegeſetzes , der § § 57 ff. des Forſt⸗
geſetzes , der §§ 7 ff. des Geſetzes vom 20 . Februar 1868
über die Baufluchten , die Beſtimmungen dieſer Verordnung
und die örtlichen Bauordnungen maßgebend . “)

§ 2. In den einzelnen Gemeinden ſollen nach Bedürfniß
unter Berückſichtigung der örtlichen Verhältniſſe Bauordnun⸗

gen nach Maßgabe der für die Erlaſſung ortspolizeilicher
Vorſchriften geltenden Beſtimmungen erlaſſen werden . “ )

§ 3. Soweit bei einzelnen Bauten vermöge ihrer eigen⸗
thümlichen Beſchaffenheit oder Beſtimmung die allgemeinen
baupolizeilichen Vorſchriften nicht genügen , um Leben , Ge⸗
ſundheit oder Eigenthum Dritter zu ſchützen, bleibt den Staats⸗
polizeibehörden vorbehalten , dieſem Zwecke entſprechende An⸗

ordnungen im einzelnen Falle beſonders zu treffen . s)
) Die mit bezeichneten Paragraphen des Polizeiſtrafgeſetz⸗

buchs ſind aufgehoben ; an Stelle der 8 § 10 —16 des Gewerbegeſetzes
ſind die Seite 71 und 80 abgedruckten Beſtimmungen der Gewerbe⸗
ordnung getreten . § 8 57 ff. des Forſtgeſetzes ſind Seite 65 , das Bau⸗
fluchtgeſetz Seite 3 —7 abgedruckt .

2) Das Nähere hierüber ſiehe in § 42 dieſer Verordnung .
) Vergleiche § 30 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs Seite 107 .
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